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1. Steuervereinfachungsgesetz verabschiedet

Nach langem politischen Poker stimmte der Bundesrat dem Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011 am 23.9.2011 endgültig zu. Es tritt – mit 
Ausnahmen – zum 1.1.2012 in Kraft. Einige Bestimmungen gelten 
aber auch schon rückwirkend zum 1.1.2011. Zu den wichtigsten Be-
schlüssen gehören u. a.:

Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags: Der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag wird von derzeit 920 € geringfügig auf 1.000 € an-
gehoben. 

Kosten für die Kinderbetreuung: Kinderbetreuungskosten wer-
den heute in Abhängigkeit davon, ob sie durch die Berufstätigkeit 
bedingt oder privat veranlasst sind, unterschiedlich steuerlich be-
rücksichtigt. Auf diese Unterscheidung verzichtet der Gesetzgeber 
künftig, was dazu führt, dass mehr Steuerpfl ichtige von dem Steu-
ervorteil profi tieren. 

Kindergeld/-freibeträge für volljährige Kinder: Sowohl im Rahmen 
des Kindergeldantrags gegenüber den Familienkassen als auch im 
Rahmen der Einkommensteuererklärung gegenüber dem Finanzamt 
mussten die Einkünfte und Bezüge der Kinder aufwendig und detail-
liert aufgeschlüsselt werden. Künftig verzichtet der Fiskus auf die 
Einkommensüberprüfung bei volljährigen Kindern. Nach Abschluss 
einer erstmaligen Berufsausbildung wird jedoch – widerlegbar – ver-
mutet, dass das Kind in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten und 

damit nicht mehr zu berücksichtigen ist. Bei einer weiteren Ausbil-
dung und z. B. einer Erwerbstätigkeit von weniger als 20 Stunden in 
der Woche kann dies widerlegt werden.

Entfernungspauschale: Nutzte der Steuerpfl ichtige für den Arbeits-
weg sowohl öffentliche Verkehrsmittel als auch einen Pkw, waren 
umfangreiche Aufzeichnungen und Berechnungen erforderlich, um 
die Höhe der Werbungskosten zu dokumentieren. Durch die Umstel-
lung auf eine jährliche Vergleichsrechnung entfällt die Notwendig-
keit, entsprechende Aufzeichnungen zu führen und im Erklärungs-
vordruck darzulegen. 

Einbeziehung von Kapitaleinkünften bei Spendenabzug und au-
ßergewöhnlichen Belastungen: Kapitalerträge mussten in der Ein-
kommensteuererklärung weiter angegeben werden, wenn außerge-
wöhnliche Belastungen oder Spenden steuerlich geltend gemacht 
wurden. Dann musste der Antragsteller seine Kapitalerträge allein 
für diese Zwecke trotz der bereits erfolgten abgeltenden Besteue-
rung ermitteln und dem Finanzamt gegenüber erklären. In Zukunft 
wird auf diese Erklärungspfl icht verzichtet. 

Gebührenpfl icht für verbindliche Auskunft: Für die Bearbeitung 
von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft durch das 
Finanzamt werden Gebühren erhoben. Diese berechnen sich nach 
dem Gegenstandswert, den die verbindliche Auskunft für den Antrag-
steller hat. Eine sog. „Bagatellgrenze“ in Höhe von bis zu 10.000 € 
soll vermeiden, dass Steuerpfl ichtige für verbindliche Auskünfte be-
zahlen müssen, wenn sie im Vorfeld einer Investi tionsentscheidung 
steuerliche Planungssicherheit erlangen möchten.

Erstattung bei Sonderausgaben: Auf ein Wiederaufrollen alter 
Steuerfestsetzungen aufgrund von Erstattungen für zurückliegende 
Jahre wird verzichtet. In solchen Fällen erfolgt künftig eine Hinzu-
rechnung im Jahr der Erstattung.

Verbilligte Vermietung: Bei verbilligter Vermietung einer Woh-
nung – wie sie häufi g unter Angehörigen vorkommt – wurde der 
maßgebliche Prozentsatz auf 66 % (bzw. 2/3 der ortsüblichen Miete) 
vereinheitlicht. Auf die vom Steuerpfl ichtigen aufwendig zu erstel-
lende Totalüberschussprognose wird verzichtet. Beträgt die Miete 
demnach mehr als 66 % der ortsüblichen Miete, gilt die Vermietung 
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als vollentgeltlich und ermöglicht den vollen Werbungskostenabzug. 
Die betroffenen Mietverhältnisse sollten daher überprüft und ggf. 
angepasst werden!

Klarstellung für Betriebsaufgabe bzw. -verpachtung: Zukünftig 
wird gesetzlich geregelt, dass der Betrieb bis zu einer ausdrückli-
chen Aufgabeerklärung als fortgeführt gilt. Die Neuregelung trägt zu 
mehr Rechtssicherheit für den Steuerpfl ichtigen bei.

Pauschale Betriebsausgaben aus Holznutzung: Steuerpfl ichtige, die 
für ihren Betrieb nicht zur Buchführung verpfl ichtet sind und de-
ren forstwirtschaftlich genutzte Fläche 50 Hektar nicht übersteigt, 
können auf Antrag für ein Wirtschaftsjahr bei der Ermittlung der 
Gewinne aus Holznutzungen pauschale Betriebsausgaben abziehen. 
Diese pauschalen Betriebsausgaben wurden reduziert. Sie betragen 
55 % der Einnahmen aus der Verwertung des eingeschlagenen Hol-
zes (vorher 65 %) bzw. soweit Holz auf dem Stamm verkauft wird, 
20 % (vorher 40 %) der Einnahmen aus der Veräußerung des ste-
henden Holzes.

Einkommensteuererklärungen alle zwei Jahre: Diese Regelung 
wurde im Vermittlungsausschuss gestrichen. Danach sollten nicht 
unternehmerisch tätige Steuerpfl ichtige ihre Einkommensteuerer-
klärungen – unter weiteren Voraussetzungen – wahlweise nur noch 
alle zwei Jahre abgeben können. 

Erleichterungen bei der elektronischen Rechnungsstellung: Das 
Umsatzsteuergesetz sah für auf elektronischem Weg übermittelte 
Rechnungen hohe technische Anforderungen vor. Durch die Neufas-
sung des Gesetzes werden diese Anforderungen an eine elektroni-
sche Rechnung für die Belange der Umsatzsteuer deutlich reduziert. 
Danach werden rückwirkend ab dem 1.7.2011 Papier- und elektroni-
sche Rechnungen gleich behandelt. Eine elektronische Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und 
empfangen wird. Hierunter fallen Rechnungen, die per E-Mail, im 
EDI-Verfahren, als PDF- oder Textdatei, per Computer-Telefax oder 
Fax-Server (nicht aber Standard-Telefax) oder im Wege des Daten-
trägeraustauschs übermittelt werden.

Sowohl Rechnungsaussteller als auch Rechnungsempfänger müssen 
während der jeweils für sie geltenden Dauer der Aufbewahrungsfrist 
die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres 
Inhalts und ihre Lesbarkeit gewährleisten. Unter Echtheit der Her-
kunft ist die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers zu 
verstehen. Unversehrtheit des Inhalts liegt vor, wenn die nach dem 
Umsatzsteuergesetz erforderlichen Angaben nicht geändert wurden.

2.  Start der „elektronischen Lohn steuerkarte“ 
zum 1.1.2012 verschoben

Die bisherige Papier-Lohnsteuerkarte sollte ab 1.1.2012 durch ein 
elektronisches Abrufverfahren ersetzt werden. Die geplante Ein-
führung der sog. elektronischen Lohnsteuerkarte ist aufgrund von 
Verzögerungen bei der technischen Erprobung des Abrufverfahrens 
zeitlich verschoben worden. Der neue Termin wird frühestens auf das 
2. Quartal 2012 verlegt.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten oder erhielten be-
reits ihre sog. „elek tronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale“ (EL-
StAM) in einem Schreiben übersandt. Dieses sollten sie sorgfältig 
auf ihre Richtigkeit kontrollieren, insbesondere hinsichtlich der 
mitgeteilten Steuerklasse, der Kirchensteuermerkmale und der 
Kinderfreibeträge. Korrekturen können bis zum Jahresende beim 
zuständigen Finanzamt beantragt werden. 

Mit dem neuen Verfahren können Arbeitgeber künftig die Daten ih-
rer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer elektronisch abrufen. 

Anmerkung: Der Arbeitgeber darf die Lohnsteuerkarte 2010 bis zum 
ELStAM-Start nicht vernichten. Wechselt der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer, muss der bisherige Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die 
Lohnsteuerkarte 2010 bzw. eine für 2011 ausgestellte Ersatzbe-
scheinigung zur Vorlage beim neuen Arbeitgeber aushändigen. Für 
das neue Verfahren braucht der Arbeitgeber die steuerliche Identi-
fi kationsnummer der Arbeitnehmer. Diese sollte – falls noch nicht 
vorhanden – rechtzeitig vor der ersten Abrechnung der Bezüge des 
Kalenderjahres 2012 vorliegen.

3.  Freibeträge für 2012 jetzt beim 
Finanzamt beantragen

Für 2012 müssen die Freibeträge grundsätzlich neu beantragt 
werden! Arbeitnehmer, die für Aufwendungen oder Pauschbeträ-
ge, die ihnen zustehen, einen Freibetrag auf ihrer Lohnsteuerkarte 
eintragen lassen wollen, müssen bei ihrem „Wohnsitz-Finanzamt“ 
einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung stellen. 

Dies gilt auch dann, wenn keine höheren Freibeträge als im Vor-
jahr berücksichtigt werden sollen. Der Pauschbetrag für Behinderte 
und Hinterbliebene braucht hingegen nur dann neu beantragt zu 
werden, wenn dieser in der Information zu den Lohnsteuerabzugs-
merkmalen nicht enthalten ist. 

Der Antrag für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren muss bis spä-
testens 30.11. des betreffenden Kalenderjahres beim Finanzamt ge-
stellt werden. Für 2012 ist damit der 30.11.2012 der letzte Termin. 
Dies ist dann interessant, wenn folgende Parameter vorliegen: hohe 
Werbungskosten (z. B. Fahrtkosten), außergewöhnliche Belastun-
gen und Sonderausgaben (Voraussetzung: diese müssen mindestens 
600 € pro Jahr betragen), Kinderbetreuungskosten, Unterhaltszah-
lungen an geschiedene oder dauerhaft getrennt lebende Ehegatten, 
Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene, haus-
haltsnahe Dienstleistungen und Verluste.

4. Finanzämter überprüfen Versteuerung 
von Rentenbezügen

Durch die Einführung des Alterseinkünftegesetzes wurde die Besteu-
erung von Renten ab dem Jahr 2005 geändert. Die Rentenversiche-
rungsträger teilen die Höhe der Renten in Form von sog. Rentenbe-
zugsmitteilungen mit.

Ab September 2011 beginnt die Finanzverwaltung nun mit der 
Überprüfung der Rentner, die bisher keine Steuererklärung abge-
geben haben. Wenn die Auswertung der Rentenbezugsmitteilungen 
ergibt, dass gegebenenfalls Steuern zu zahlen sind, werden die Rent-
ner aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben.

Liegt das zu versteuernde Einkommen unter dem steuerlichen 
Grundfreibetrag, fällt i. d. R. keine Steuer an. Wer nur eine Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung (z. B. Erwerbsminderungs-, 
Alters-, Witwen- oder Witwerrente) bezieht und keine weiteren 
Einkünfte hat, muss im Regelfall auch künftig keine Steuern zahlen. 

Beispiel: Ein Alleinstehender, der nur eine gesetzliche Rente bezieht, 
die den Betrag von ca. 1.550 € pro Monat (ca. 18.600 € jährlich) 
nicht übersteigt und mit einem Anteil von 50 % der Besteuerung 
unterliegt, zahlt auch künftig keine Steuern. Bei Ehegatten verdop-
peln sich die Beträge (ca. 3.100 € pro Monat, ca. 37.200 € jährlich).

Bitte beachten Sie jedoch, dass zu den weiteren Einkünften z. B. 
auch Betriebsrenten oder Renten aus privaten Versicherungsverträ-
gen zählen.



5. Kosten für Erststudium auch in Zukunft 
keine Werbungskosten

Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erst-
studium sollen auch in Zukunft nicht als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben steuerlich berücksichtigt werden können. 

Nach zwei Urteilen des Bundesfi nanzhofes, der das bisherige Ab-
zugsverbot für nicht klar genug defi niert gehalten hatte, wurde in 
einer Sitzung des Finanzausschusses am 25.10.2011 eine „Klarstel-
lung der vom Gesetzgeber gewollten Rechtslage“ beschlossen. Zu-
gleich soll aber ab 2012 eine Erhöhung des Sonderausgabenabzugs 
für Ausbildungskosten von derzeit 4.000 auf 6.000 € zum Tragen 
kommen. Die sog. „Klarstellung“ wurde in den Gesetzentwurf zur 
Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerli-
cher Vorschriften eingefügt. 

Mit den Änderungen soll verdeutlicht werden, dass die erste Be-
rufsausbildung und das Erststudium als Erstausbildung der privaten 
Lebensführung zuzuordnen sind. Die sog. „Klarstellungen“ sollen 
rückwirkend für Veranlagungszeiträume ab 2004 gelten. 

6. Regelmäßige Arbeitsstätte bei mehreren 
Tätigkeitsstätten

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs (BFH) 
konnte ein Arbeitnehmer, der in mehreren betrieblichen Einrich-
tungen des Arbeitgebers tätig war, auch mehrere regelmäßige Ar-
beitsstätten nebeneinander innehaben. An dieser Auffassung hält er 
jedoch nicht länger fest. 

Unter Änderung seiner Rechtsprechung hat der BFH nun mit drei Ur-
teilen vom 9.6.2011 entschieden, dass ein Arbeitnehmer nicht mehr 
als eine regelmäßige Arbeitsstätte innehaben kann. Komplizierte 
Berechnungen des geldwerten Vorteils wegen mehrerer regelmäßi-
ger Arbeitsstätten, das „Aufsplitten“ der Entfernungspauschale beim 
Aufsuchen mehrerer Tätigkeitsstätten an einem Arbeitstag und die 
entsprechend komplizierte Ermittlung von Verpfl egungsmehrauf-
wendungen sind damit künftig entbehrlich. 

Anmerkung: Bei derartigen Arbeitsverträgen sollte die bisherige 
Handhabung der Berechnung des Sachbezugs und ggf. der Reisekos-
ten geprüft und nach Rücksprache mit uns angepasst werden.

7. Handlungsempfehlungen und Gestaltungs-
hinweise zum Jahresende 2011

In dieser Rubrik fassen wir für Sie zum Jahresende allgemeine und 
wichtige Informationen kurz zusammen, über die Sie einmal nach-
denken und mit uns sprechen sollten. Bitte nutzen Sie die Gelegen-
heit vor Jahresende – auch um weitere Zukunftsplanungen oder 
Probleme zu besprechen!

•  Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG): Selbstständig nutz-
bare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, 
können seit dem 1.1.2010 im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung wieder sofort abgeschrieben werden. Wird die Sofort-
abschreibung in Anspruch genommen, sind GWG, die den Be-
trag von 150 € übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu 
erfassen, es sei denn, diese Angaben sind aus der Buchführung 
ersichtlich. Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortab-
schreibung der GWG unter 410 €, gelten für Wirtschaftsgüter 
über 410 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen.

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG 
über 150 € und unter 1.000 € in einen jahresbezogenen Sam-
melposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie 
brauchen dann nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen 
werden. Der Unternehmer kann auch Wirtschaftsgüter unter 
150 € in den Sammelposten aufnehmen.

Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die 
Sofortabschreibung oder den Sammelposten für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter von 150 € bis 
1.000 € nur einheitlich ausgeübt werden kann. 

•  Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen: 
Kleine und mittlere Unternehmen profi tieren von der Sonder-
abschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirtschafts-
güter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren 
Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Ab-
schreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von ins-
gesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. Der Unter-
nehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent 
der Sonderabschreibung beanspruchen will und damit die Höhe 
des Gewinns steuern.

Bitte beachten Sie! Die für die Inanspruchnahme der Vergüns-
tigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen wurden bei Bilan-
zierenden ab 2011 wieder von 335.000 € auf 235.000 € bzw. von 
175.000 € auf 125.000 € bei Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft zurückgeführt. Die Gewinngrenzen bei Einnahme-Über-
schuss-Rechnern fallen ebenfalls auf 100.000 € zurück (vorher 
200.000 €). 

•  Investitionsabzugsbetrag: Steuerpfl ichtige können für neue 
oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter wei-
teren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu 
mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößen-
merkmalen (wie bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten au-
ßerbilanziell gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf 
im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € 
je Betrieb nicht übersteigen. 

Unterbleibt die geplante Investition oder ist die beabsichtigte 
Anschaffung/Herstellung und die später tatsächlich durchge-
führte Investition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung 
des Investitionsabzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rück-
gängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden 
bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zins-
aufwendungen. 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2012 
eine Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hierfür 
kann er bereits für 2011 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe 
von 40 % (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch 
nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt.
Der Unternehmer kann die Bemessungsgrundlage für die wei-
teren Abschreibungen und Sonderabschreibungen im Jahr der 
Anschaffung auf 30.000 € vermindern, um die erforderliche 
außerbilanzielle Hinzurechnung auszugleichen. Schafft er nun-
mehr im Januar des Jahres 2012 die Maschine an, kann er zu-
sätzlich eine Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) 
gewinnmindernd ansetzen.

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: 
Die Gewährung eines Investi tionsabzugsbetrages setzt u. a. 
voraus, dass der Steuerpfl ichtige beabsichtigt, das begünstigte 
Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs 



ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich zu nutzen (= 
betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %). Des Weiteren muss 
der Steuerpfl ichtige das begünstigte Wirtschaftsgut in den beim 
Finanzamt einzureichenden Unterlagen seiner Funktion nach 
benennen und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten angeben. Unter diesen Voraussetzun-
gen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieb-
lichen Pkw in Anspruch genommen werden. Der Nachweis der 
über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch 
zu führen.

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeit-
nehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen auch angestellte 
GmbH-Geschäftsführer –, wird die ausschließliche betriebliche 
Nutzung vom Finanzamt ohne weitere Prüfung anerkannt.

• Ungünstigere Bedingungen für Lebensversicherungen ab 
2012: Erfolgt der Abschluss einer Lebensversicherung noch im 
Jahr 2011, beträgt der Garantiezinssatz 2,25 %. Bei Neuverträ-
gen, die ab dem 1.1.2012 abgeschlossen werden, reduziert sich 
dieser auf nur noch 1,75 %. 

Des Weiteren gilt bei Lebensversicherungsverträgen, die seit 
2005 abgeschlossen werden, der Unterschied zwischen der 
Versicherungsleistung und den entrichteten Beiträgen als steu-
erpfl ichtiger Ertrag. Erfolgt die Auszahlung nach Ablauf von 
12 Jahren und nach Vollendung des 60. Lebensjahres nach 
Vertragsabschluss, ist nur die Hälfte des Unterschiedsbetrages 
steuerpfl ichtig. Diese Altersgrenze erhöht sich auf das 62. Le-
bensjahr, wenn der Vertrag erst in 2012 abgeschlossen wird.

•  Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung: Arbeitgeber können 
ihren Arbeitnehmern bei Betriebsveranstaltungen (z. B. für eine 
Weihnachtsfeier) – höchstens zweimal im Jahr – bis 110 € (kein 
Bargeld!) einschließlich Umsatzsteuer je Veranstaltung und 
Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. Bei Überschreiten der Frei-
grenze ist der gesamte Betrag dem Lohn hinzuzurechnen und 
wird somit lohnsteuer- und sozialversicherungspfl ichtig. Die 
Zuwendungen können jedoch durch den Arbeitgeber mit 25 % 
pauschal versteuert werden; dann bleiben sie sozialversiche-
rungsfrei.

•  Geschenke an Geschäftsfreunde: Steuerpfl ichtige bedanken 
sich i. d. R. für die gute Zusammenarbeit am Jahresende bei ih-
ren Geschäftspartnern mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzu-
wendungen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unterneh-
mers sind – also z. B. Kunden, Geschäftsfreunde usw. – dürfen 
als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der 
Gegenstände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer 
(falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht 
übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen Emp-

fänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren 
Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugs-
möglichkeit in vollem Umfang. 
Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht die Finanzver-
waltung davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. 
Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspfl icht der Empfänger.

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € 
im Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % 
(zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. Der Auf-
wand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Er hat den Emp-
fänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. Von dieser 
Regelung sind dann auch Geschenke bis zu 35 € betroffen.
 

•  Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern neben den üblichen Zuwendungen auch ein Ge-
schenk z. B. zum Jahresende überreichen, so kann er eine be-
sondere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter 
können danach bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag 
und Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind aller-
dings sozialversicherungspfl ichtig. Der Arbeitgeber kann die 
Aufwendungen (für seine Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben 
ansetzen.

• Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und 
Verlustrechnungen: Für Steuerpfl ichtige, die ihren Gewinn 
durch Bilanzierung ermitteln, besteht künftig die Verpfl ichtung, 
den Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 
(sog. E-Bilanz) durch Datenfernübertragung an die Finanzver-
waltung zu übermitteln, wenn diese nach den handels- oder 
steuerrechtlichen Bestimmungen aufzustellen sind oder frei-
willig aufgestellt werden. Damit wird die bisherige Abgabe in 
Papierform durch Datenfernübertragung ersetzt. Dies gilt unab-
hängig von der Rechtsform und der Größenklasse des bilanzie-
renden Unternehmens. 

Die Regelung galt ursprünglich für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2010 beginnen. Der Anwendungszeitpunkt wur-
de zwischenzeitlich um ein Jahr verschoben und gilt nun für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2011 beginnen. Aber auch 
für das Wirtschaftsjahr 2012 wird es von der Finanzverwaltung 
nicht beanstandet, wenn die Bilanz und die Gewinn- und Ver-
lustrechnung noch nicht durch Datenfernübertragung übermit-
telt werden. Eine Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung 
können in diesen Fällen in Papierform abgegeben werden.

Anmerkung: Trotz der erneuten Verschiebung des Abgabeter-
mins auf elektronischem Wege sollten die betroffenen Steuer-
pfl ichtigen entsprechende Vorbereitungen treffen und sich auf 
die Umstellung gut vorbereiten.

Basiszinssatz: 
(in Prozent)
(§ 247 Abs. 1 BGB)

1.1. – 30.06.2002 = 2,57
1.7. – 31.12.2002 = 2,47
1.1. – 30.06.2003 = 1,97
1.7. – 31.12.2003 = 1,22
1.1. – 30.06.2004 = 1,14
1.7. – 31.12.2004 = 1,13
1.1. – 30.06.2005 = 1,21

1.7. – 31.12.2005 = 1,17 
1.1. – 30.06.2006 = 1,37
1.7. – 31.12.2006 = 1,95 
1.1. – 30.06.2007 = 2,70
1.7. – 31.12.2007 = 3,19
1.1. – 30.06.2008 = 3,32
1.7. – 31.12.2008 = 3,19

1.1. – 30.06.2009 = 1,62
1.7. - 31.12.2009 = 0,12
1.1. - 30.06.2010 = 0,12
1.7. - 31.12.2010 = 0,12
1.1. - 30.06.2011 = 0,12
seit 1.7.2011 = 0,37

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)
seit 1.1.2002

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe 
berücksichtigt werden! Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.


